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Übersicht

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, die Kinderzulagen, die nach dem
Gesetz über die Familienzulagen an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in nicht-
landwirtschaftlichen Berufen mindestens auszurichten sind, auf den 1. Januar 2006 zu
erhöhen.

Nach dem kantonalen Gesetz über die Familienzulagen können die gesetzlichen
Mindestleistungen durch Grossratsbeschluss periodisch der wirtschaftlichen Entwick-
lung sowie den Familienzulagen der anderen Kantone angepasst werden. Die Familien-
zulagen wurden im Kanton Luzern letztmals auf den 1. Juli 2003 erhöht. Die finanzielle
Lage der kantonalen Familienausgleichskasse erlaubt eine massvolle Erhöhung der
Kinderzulagen. Ab 1. Januar 2006 sollen folgende Mindestansätze für Kinderzulagen
gelten:
– Kinderzulage bis zum vollendeten 12. Altersjahr Fr. 200.–/Monat
– Kinderzulage vom 12. bis zum vollendeten 16. Altersjahr Fr. 210.–/Monat
Mit diesen Ansätzen kann der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung und der Entwick-
lung der Familienzulagen in den anderen Kantonen angemessen Rechnung getragen
werden. Die neuen Ansätze stellen sicher, dass der Kanton Luzern seine gute Stellung
im interkantonalen Vergleich beibehalten kann.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf eines Grossratsbeschlusses
über die Anpassung der Familienzulagen.

I. Gesetzliche Grundlage

Das kantonale Gesetz über die Familienzulagen vom 10. März 1981 (Familien-
zulagengesetz; SRL Nr. 885) regelt die Zulagenansprüche der Arbeitnehmenden und
der Selbständigerwerbenden in nichtlandwirtschaftlichen Berufen, während die
Familienzulagen in der Landwirtschaft durch Bundesrecht festgelegt werden und
nicht Gegenstand dieser Vorlage sind.

Die Mindestleistungen, welche Arbeitnehmenden in nichtlandwirtschaftlichen
Berufen als Familienzulagen auszurichten sind, sind in § 4 Absatz 1 des Familienzula-
gengesetzes geregelt. Der Grosse Rat kann die dort festgelegten Ansätze nach § 4 Ab-
satz 2 des Familienzulagengesetzes durch Grossratsbeschluss periodisch der wirt-
schaftlichen Entwicklung und der Entwicklung der Familienzulagen in anderen Kan-
tonen anpassen. Er hat dies letztmals durch Beschluss vom 31. März 2003, in Kraft seit
1. Juli 2003 (SRL Nr. 885c; vgl.Verhandlungen des Grossen Rates 2003, S. 502), getan.
Demnach gelten momentan die folgenden Mindestansätze:
– eine Geburtszulage von 800 Franken,
– eine monatliche Kinderzulage von 180 Franken bis zum vollendeten 12. Alters-

jahr,
– eine monatliche Kinderzulage von 200 Franken vom 12. bis zum vollendeten 

16. Altersjahr,
– eine monatliche Ausbildungszulage von 230 Franken vom 16. bis zum vollendeten

25. Altersjahr.
Im Kanton Luzern können auch Selbständigerwerbende, ähnlich wie Kleinbauern,
Familienzulagen beanspruchen, wenn ihr Einkommen die gesetzlichen Einkommens-
grenzen nicht übersteigt (§ 25 Abs. 1 Familienzulagengesetz). Dabei ist der gesetzliche
Mindestanspruch auf den Betrag der Kinderzulage beschränkt (§ 26 Abs. 1 Familien-
zulagengesetz). Heute erhalten die Selbständigerwerbenden grundsätzlich die glei-
chen Zulagen wie Arbeitnehmende (vgl. SRL Nr. 887).



II. Familienzulagenordnung im Kanton Luzern

1. Organisation

Nach § 16 Absatz 1 des Familienzulagengesetzes ist die Durchführung der Familien-
zulagenordnung im Kanton Luzern einer kantonalen Familienausgleichskasse und
den nach § 17 des Gesetzes anerkannten Familienausgleichskassen von Verbänden
und Betrieben sowie den Arbeitgebern übertragen.

Anfang 2005 waren im Kanton Luzern folgende Familienausgleichskassen (FAK)
für Arbeitnehmende tätig:

2005 im Kanton Luzern tätige Erfasste Lohnsumme 2003 Ausbezahlte Zulagen 2003 Zulagen* in %
FAK für Arbeitnehmende Franken % Franken % der Lohnsumme

1 kantonale FAK 6 663 502 151 73,81 114 814 849 76,16 1,72
14 FAK von Verbänden 2 007 727 754 22,24 30 701 351 20,37 1,53
4 FAK von Betrieben 356 184 696 3,95 5 228 160 3,47 1,47

Total 9 027 414 601 100,00 150 744 360 100,00 1,67

* ohne Verwaltungskosten und Beitrag an FAK für Selbständigerwerbende

Obwohl die kantonale Familienausgleichskasse weniger als 74 Prozent der beitrags-
pflichtigen Lohnsumme erfasst, erbringt sie mehr als 76 Prozent der Leistungen, was
sich auf den erforderlichen Beitragssatz auswirkt. Neben den Familienausgleichskas-
sen für Arbeitnehmende besteht eine Luzerner Familienausgleichskasse für Selbstän-
digerwerbende, die als eigenständige Anstalt organisiert ist (§ 24 Abs. 1 Familienzula-
gengesetz). Sie wird durch Beiträge der Familienausgleichskassen für Arbeitneh-
mende sowie durch Beiträge der Bezügerinnen und Bezüger finanziert (§ 27 Abs. 1
Familienzulagengesetz).

2. Finanzierung

Jede Familienausgleichskasse muss ihre Verpflichtungen grundsätzlich ohne Zu-
schüsse der öffentlichen Hand aus Beiträgen ihrer Mitglieder selber finanzieren. Die
Beiträge sind ausschliesslich von den Arbeitgebern zu tragen und dürfen weder den
Beschäftigten belastet noch dem Leistungslohn angerechnet werden. Die Beitragser-
hebung erfolgt sinngemäss nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Al-
ters- und Hinterlassenenversicherung (SR 831.10; § 19 Familienzulagengesetz).

Verbände und Betriebe können ihre vor 1994 bestehenden Familienausgleichs-
kassen weiterführen, solange sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Aller-
dings ist die Anerkennung neuer Familienausgleichskassen ausgeschlossen (§ 17 Fa-
milienzulagengesetz). Demgegenüber muss die kantonale Familienausgleichskasse
auch die Funktion einer «Auffangkasse» erfüllen. Sie muss alle Mitglieder, die aus an-
erkannten Kassen ausgetreten sind oder deren Kassen auf die Anerkennung verzich-
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ten, aufnehmen und ihnen die vollen gesetzlichen Leistungen ausrichten (§ 21a Abs. 1
Familienzulagengesetz). Damit die Verpflichtungen im Umlageverfahren auch in re-
zessiven Zeiten gewährleistet werden können, muss die kantonale Familienaus-
gleichskasse über entsprechende Reserven verfügen (§ 22 Abs. 1 Familienzulagen-
gesetz).

III. Handlungsbedarf

1. Entwicklung seit der letzten Anpassung der Zulagen 
im Kanton Luzern

Die Familienzulagen waren im Kanton Luzern, verglichen mit den Leistungen ande-
rer Kantone, lange Zeit sehr gut bemessen. Sie lagen stets in der Spitzengruppe der
Deutschschweizer Kantone. Während der Rezession der zweiten Hälfte der 90er-
Jahre wurden die Familienzulagen meist nur bescheiden angepasst. In den letzten Jah-
ren haben allerdings verschiedene Kantone primär die Kinderzulagen erhöht und
gleichzeitig die Beitragssätze ihrer Familienausgleichskassen tendenziell reduziert.
Damit liegen die Luzerner Zulagen heute eher im Mittelfeld; eine Übersicht über
Beiträge und Leistungen in den einzelnen Kantonen findet sich im Anhang. Eine an-
gemessene Erhöhung der Kinderzulagen erscheint angezeigt, weshalb wir Ihrem Rat
eine Anpassung der Mindestansätze für Kinderzulagen beantragen. Eine Erhöhung
der Ausbildungs- und der Geburtszulagen drängt sich hingegen im Vergleich mit den
anderen Kantonen der Deutschschweiz nicht auf. Unsere Vorschläge orientieren sich
einerseits an den Zulagen vergleichbarer Kantone und berücksichtigen andererseits
den Mehrheitsantrag für ein Bundesgesetz über die Familienzulagen (BBl 2004 
S. 6927), welches gegenwärtig in den eidgenössischen Räten beraten wird.

Die Familienausgleichskasse des Kantons Luzern erhebt momentan den gesetz-
lichen Beitrag von 2 Prozent der AHV-pflichtigen Lohnsumme. Auch wenn berück-
sichtigt wird, dass 0,05 Prozent für die Familienausgleichskasse für Selbständigerwer-
bende bestimmt sind, erscheint der Beitragssatz als relativ hoch. Um die bisherige
Stellung der Familienzulagenordnung des Kantons Luzern im interkantonalen Ver-
gleich zu gewährleisten, ist neben der massvollen Erhöhung der Leistungen eine ge-
zielte Reduktion des Beitragssatzes anzustreben, soweit dies die Finanzlage der Kasse
zulässt. Nach § 22 Absatz 1 des Familienzulagengesetzes kann der Regierungsrat den
Beitragssatz der kantonalen Familienausgleichskasse angemessen herabsetzen, wenn
der Reservefonds der Kasse mittelfristig 40 Prozent eines Jahresaufwandes nicht un-
terschreitet. Angesichts der kurzfristigen wirtschaftlichen Schwankungen der letzten
Jahre sind jedoch mittelfristig Reserven von 70 Prozent eines Jahresaufwandes anzu-
streben, damit auch in rezessiven Zeiten die Funktion der Familienausgleichskasse als
Auffangkasse im Umlageverfahren gewährleistet ist. Trotz der geplanten Erhöhung
der Kinderzulagen sowie der höheren Anforderungen an die Reserven ist unseres Er-
achtens eine massvolle Senkungen der Arbeitgeberbeiträge möglich (vgl. folgendes
Kapitel).
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Gemäss unseren Schätzungen sind die vorgeschlagene Erhöhung der Kinderzulagen
bis zum vollendeten 12.Altersjahr von 180 auf 200 Franken und vom 12. bis zum voll-
endeten 16. Altersjahr von 200 auf 210 Franken sowie eine massvolle Reduktion des
Beitragssatzes verkraftbar. Nach diesen Schätzungen kann trotz den erhöhten Leis-
tungen und der Beitragsreduktion mittelfristig ein weiteres Anwachsen der Reserven
erwartet werden. Dies allerdings nur dann, wenn die zu beschliessenden Zulagen die

In der Märzsession 2005 hat der Nationalrat beschlossen, die Kinderzulagen in
der Schweiz zu vereinheitlichen und den Grundsatz, dass jedes Kind eine Zulage
erhalten soll, im einleitend erwähnten Bundesgesetz über die Familienzulagen zu
verankern. Weiter hat er beschlossen, im Gesetz eine minimale Kinderzulage von 
200 Franken und eine minimale Ausbildungszulage von 250 Franken aufzunehmen.
Die kantonalen Familienzulagen werden nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes
angepasst werden müssen.

2. Finanzlage der Familienausgleichskasse des Kantons Luzern

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Finanzlage der Familienausgleichs-
kasse des Kantons Luzern in den letzten Jahren sowie die geschätzten Tendenzen für
die nächsten Jahre.
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beantragte Höhe nicht übersteigen.Andernfalls müssten wir die Arbeitgeberbeiträge
anheben, was sowohl für den Kantonshaushalt wie auch für die Wirtschaft uner-
wünschte Mehrbelastungen zur Folge hätte.

IV. Zum Entwurf

Gegenstand des Beschlusses ist die Erhöhung der nach § 4 des Gesetzes über die Fa-
milienzulagen im Kanton Luzern mindestens auszurichtenden Kinderzulagen in
nichtlandwirtschaftlichen Berufen. Hingegen sollen die Geburts- und die Ausbil-
dungszulage gleich hoch bleiben.

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre und der Entwick-
lung der Familienzulagen in den andern Kantonen schlagen wir wie bereits erwähnt
folgende neue monatliche Mindestleistungen vor:
– Kinderzulage bis zum 

vollendeten 12. Altersjahr Fr. 200.– (statt heute Fr. 180.– / Monat)
– Kinderzulage vom 12. bis zum 

vollendeten 16. Altersjahr Fr. 210.– (statt heute Fr. 200.– / Monat)
Die neuen Ansätze sollen ab 1. Januar 2006 gelten.

Wir schlagen zudem vor, im Beschluss auch die Geburtszulage und die monatliche
Ausbildungszulage vom 16. bis zum vollendeten 25. Altersjahr zu erwähnen, auch
wenn diese Zulagen nicht angehoben werden sollen. Mit dieser Lösung werden sämt-
liche geltenden Mindestansätze für die Familienzulagen in einem Beschluss zusam-
mengefasst.Andernfalls müsste ab 2006 die Höhe der verschiedenen Familienzulagen
dem Familienzulagengesetz und zwei separaten Grossratsbeschlüssen entnommen
werden. Die Geburtszulage ergäbe sich aus § 4 Absatz 1a des Familienzulagengeset-
zes, die Ausbildungszulage vom 16. bis zum vollendeten 25. Altersjahr aus dem vorne
erwähnten Grossratsbeschluss vom 31. März 2003 und die beiden Kinderzulagen aus
dem neuen Grossratsbeschluss. Dies wäre nicht benutzerfreundlich.

Wir beantragen Ihnen, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und
Herren, dem vorgeschlagenen Beschluss zuzustimmen.

Luzern, 26. April 2005

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Max Pfister
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler



Nr. 885d

Grossratsbeschluss
über die Anpassung der Familienzulagen

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

gestützt auf § 4 Absatz 2 des Gesetzes über die Familienzulagen vom 10. März 1981,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 26. April 2005,

beschliesst:

1. Es sind mindestens folgende Familienzulagen gemäss § 4 Absatz 1 des Gesetzes
über die Familienzulagen vom 10. März 1981 auszurichten:
a. eine Geburtszulage von 800 Franken,
b. eine monatliche Kinderzulage von 200 Franken bis zum vollendeten 

12. Altersjahr,
c. eine monatliche Kinderzulage von 210 Franken vom 12. bis zum vollendeten 

16. Altersjahr,
d. eine monatliche Ausbildungszulage von 230 Franken vom 16. bis zum 

vollendeten 25. Altersjahr.
2. Der Grossratsbeschluss tritt am 1. Januar 2006 in Kraft. Er ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Die Präsidentin:
Der Staatsschreiber:

Entwurf



Anhang
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